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Klauseltext 
 
Sind Versicherungssummen auf Erstes Risiko oder Entschädigungsgrenzen als Vomhundertsätze der 
gemeinsamen Versicherungssumme vereinbart, so werden diese Versicherungssummen und 
Entschädigungsgrenzen je Versicherungsort aus einem Durchschnittsbetrag errechnet, der durch Teilung 
der gemeinsamen Versicherungssumme durch die Anzahl der Versicherungsorte zu ermitteln ist. 
 


